
BEK ANNTM ACHUNG 
DES BERGAMTES STRAL SUND  

vom 12.09.2011 
 
 
Die Firma Otto Dörner 

Kies und Umwelt Mecklenburg GmbH & Co. KG 
Parchimer Str. 64 
19089 Crivitz 

hat beim Bergamt Stralsund die  
 

4. Änderung des planfestgestellten Vorhabens  
Rahmenbetriebsplan Kiessandabbau für den Tagebau Pinnow Süd 

„Gesamtwiedernutzbarmachungsplan“ 
 
gemäß § 76 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.02.2004 (GVOBl. M-V S. 106), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 02.12.2009 (GVOBl. M-V S. 666), beantragt. 
 
Der vollständigen Unterlagen zum Antrag auf 4. Änderung des Planfeststellungsbe-
schlusses vom 21.12.1994 liegen  

vom 11.10.2011 bis 10.11.2011 
im Rahmen der Öffnungszeiten (außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung) 
im 
 

Amt Ostufer Schweriner See 
Dorfplatz 4 
19067 Leezen, OT Rampe 
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 

und im 
Amt Banzkow 
Schulsteig 4 
19079 Banzkow 
Montag 7:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 

zu jedermanns Einsichtnahme aus. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis 2 Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bergamt Stral-
sund, Frankendamm 17, 18439 Stralsund, oder bei der genannten Auslegungsstelle 
Einwendungen gegen den Plan erheben. 
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Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeich-
net oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichför-
mige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übri-
gen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift 
als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt 
worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Eingaben, 
die die genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seiten enthalten oder dem Erfordernis, dass Vertreter nur eine natürliche 
Person sein kann, nicht entsprechen, können unberücksichtigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2004 
(GVOBl. M-V S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02.12.2009 
(GVOBl. M-V S. 666), eine Präkludierung verspätet eingehender Einwendungen er-
folgt. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
gegen den Plan sowie die Stellungnahmen der Behörden und der sich am Verfahren 
beteiligenden anerkannten Naturschutzverbände zu dem Plan mit dem Träger des 
Vorhabens, den Behörden, den Naturschutzverbänden, den Betroffenen sowie den 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Die Behörden, die sich am Verfahren beteiligenden Naturschutzverbände, der Träger 
des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem Erörterungstermin benach-
richtigt. Sind außer den Behörden, den Naturschutzverbänden und dem Träger des 
Vorhabens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können die Personen, 
die Einwendungen gegen den Plan erhoben haben, durch öffentliche Bekanntma-
chung von dem Erörterungstermin benachrichtigt werden. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. 
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustel-
lungen vorzunehmen sind. 
Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnah-
me am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstandene Kosten werden nicht 
erstattet. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Triller       Siegel 
Dezernatsleiter 
 


